
8-06-R-25

Reglement 
Verbandsstich G300m, P25/50m und G50m 

Alle Personenbezeichnungen gelten sinngemäss für beide Geschlechter. 
Mann und Frau sind in allen Belangen gleichgestellt. 

Zweck Der Verbandsstich bezweckt die Beschaffung von Mitteln zur Förderung des sportlichen  
Schiessens sowie zur finanziellen Unterstützung des Nachwuchses im Schiesssportverband 
Region Basel (SVRB). 
Der Stich sollte Bestandteil des Jahresprogramms von jedem Verein sein. 

Grundlagen Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) neuster Stand. 
Hilfsmittel der SAT neuster Stand. 

Kategorieneinteilung der Sportgeräte 

Gewehr 300m Kat. A Sport Freigewehr, Standardgewehr 
Kat. D Stgw 57/03, Karabiner 
Kat. E Stgw 90, Stgw 57/02 

Pistolen Kat. A 50m Pistole 50m (FP) 
Kat. D 50m Randfeuerpistole (RF) 
Kat. C 50m Ordonnanzpistolen (OP) 

Kat. D 25m Randfeuerpistole (RF) Zentralfeuerpistole (CF) 
Kat. E 25m Ordonnanzpistolen (OP) 

Gewehr 50m Kat. 50m Kleinkaliber Gewehr 

Teilnahmeberechtigung 
Alle lizenzierten Mitglieder eines dem SVRB angeschlossenen Vereins. 

Altersstufen Teilnehmer Gewehr 300m, Pistole 25/50m und Gewehr 50m 

Junioren U17 10 – 16 Jahre 
Junioren U21 17 – 20 Jahre 
Elite (E) 21 – 45 Jahre 
Senioren (S) 46 – 59 Jahre 
Veteranen (V) 60 – 69 Jahre 
Seniorveteranen (SV) 70 und älter 

Programm alle Distanzen 

Programm G300m Scheibe A 10 
(rotes Standblatt) 6 Schuss Einzelfeuer / 4 Schuss Serie ohne Zeitbeschränkung. 

Programm P50m Scheibe P 10 
(gelbes Standblatt) 10 Schuss Einzelfeuer 

Programm P25m Schnellfeuerpistolenscheibe ISSF, Wertungszone 5 – 10 
(blaues Standblatt) 1 Serie 5 Schuss in 50 Sekunden 

1 Serie 5 Schuss in 40 Sekunden 
1 Serie 5 Schuss in 30 Sekunden 

Programm G50m Scheibe A 10 
(grünes Standblatt) 10 Schuss Einzelfeuer 
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Stellungen 

Gewehr 300m Detailregelungen der Schiessstellungen für die einzelnen Sportgeräte und Disziplinen 
sowie altersbedingte Stellungserleichterungen gemäss den aktuell gültigen RSpS. 

Pistole Einhändig. Mit der Ordonnanzpistole ist das zweihändige Schiessen gemäss 
Merkblatt SSV Reg.-Nr. 4.10.3 gestattet. 

Gewehr 50m liegend frei 
Junioren U17 Jahre und  
Seniorveteranen ab 70. Altersjahr können liegend aufgelegt schiessen. 

Kosten Fr. 15.– pro Schiessprogramm  
(Fr. 14.– Doppelgeld + Fr. 1.– Unkostenbeitrag für den Verein) 

Munition Ist Sache des Teilnehmers. Für Gewehre 300m und Ordonnanzpistolen darf  
nur Ordonnanzmunition und für die übrigen Pistolen nur handelsübliche Kaufmunition 
im Rahmen der ISSF-Regeln verwendet werden. 

Auszeichnung Auszeichnung oder Kranzkarte im Wert von Fr. 10.– 

Auszeichnungslimiten Gewehr 300m E / S U21 / V U17 / SV 
Kategorie A 91 Punkte 89 Punkte 88 Punkte 
Kategorie D 86 Punkte 84 Punkte 83 Punkte 
Kategorie E 84 Punkte 82 Punkte 81 Punkte 

Auszeichnungslimiten Pistole 50m E / S U21 / V U17 / SV 
Kategorie A 90 Punkte 88 Punkte 87 Punkte 
Kategorie B 84 Punkte 82 Punkte 81 Punkte 
Kategorie C 81 Punkte 79 Punkte 78 Punkte 

Auszeichnungslimiten Pistole 25m E U21 / V U17 / SV 
Kategorie D 135 Punkte 132 Punkte 129 Punkte 
Kategorie E 129 Punkte 126 Punkte 123 Punkte 

Auszeichnungslimiten Gewehr 50m E / S U21 / V U17 / SV 
92 Punkte 90 Punkte 89 Punkte 

Allgemeine Bestimmungen 
Die Standblätter und die Abrechnungsformulare werden jeweils vor der Schiesssaison den Vereinen zugestellt. 
Allfällige Unstimmigkeiten in der Anzahl der erhaltenen Unterlagen sind dem Ressortleiter Verbandsstich 
unverzüglich zu melden. 

Wettkampfdauer  –  15. März bis 30. September 
Die Kontrollformulare sind mit den vollständig ausgefüllten Standblätter bis spätestens 15. Oktober 
an den Ressortleiter Verbandsstich zurückzusenden. 
Die Einzahlungen sind bis am 15. Oktober auf das Konto vom SVRB zu überweisen. 
Die Kopien bleiben beim Verein.  
Der Verein erhält pro gelösten Stich Fr. 1.–. 
Der Unkostenbeitrag kann bei der Abrechnung in Abzug gebracht werden. 

Fehlende Standblätter werden mit Fr. 14.– verrechnet. 

Der Verbandsstich kann an freien Schiessübungen der Schützenvereine geschossen werden. 
Der Verbandsstich kann jährlich einmal über alle Distanzen absolviert werden. 

Unkorrekt erzielte Resultate werden annulliert und disziplinarisch verfolgt. 

Das Reglement wurde durch die GL des SVRB am 04.12.2024 genehmigt. Es tritt per 01.01.2025 in Kraft. 

Schiesssportverband Region Basel 
Präsident AL Gewehr 300m AL Pistole 25m/50m AL Gewehr 10m/50m 
Daniel Jurt Hans Thommen Christa Schweizer Jean-Pierre Roubaty 
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